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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.12.2025

§ 2

Ausnahmen vom Geltungsbereich

 

Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten nicht

a) für die Aufnahme in den Landesdienst, wenn dienstrechtliche Bestimmungen gesonderte Aufnahmeverfahren

enthalten,

b) für Landeslehrer und für die Betrauung mit Leitungsfunktionen an öffentlichen Pflichtschulen.
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